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RS OGH 1920/4/28 1Rv118/20
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.04.1920

Norm

MG §19 Abs1

ZPO §20 II

Rechtssatz

Der im Kündigungsstreite dem Mieter als Nebenintervenient beigetretene Untermieter ist mit Einwendungen, die sich

auf seine Person beziehen, nicht zu hören. Er ist, wenn ein von ihm allein ergri8enes Rechtsmittel ohne Erfolg bleibt,

dem Gegner zum Kostenersatz verpflichtet.
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1 Rv 118/20
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